
 

 

Richtlinie der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 

für die Förderung von Bürgermedien 

(Bürgermedien-Förderrichtlinie) 

 

vom 28. Oktober 2014 

Die Versammlung der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) erlässt nach § 34 

Abs. 4 und 6 sowie § 50 Abs. 3 des Thüringer Landesmediengesetzes (ThürLMG) 

vom 15. Juli 2014 (GVBl. Nr. 7/2014) und nach § 4 der Satzung der Thüringer 

Landesmedienanstalt (TLM) für den Betrieb von Bürgermedien in Thüringen (Bür-

germedien-Satzung) vom 28. Oktober 2014 folgende Richtlinie zur finanziellen 

Förderung von Bürgermedien (Bürgermedien-Förderrichtlinie): 

 

1. Abschnitt 

Förderung 

§ 1 

Grundlagen 

(1) Diese Förderrichtlinie gilt für die Förderung von Bürgermedien nach § 34 

ThürLMG in Verbindung mit § 7 der Bürgermedien-Satzung. Die TLM fördert die 

Veranstaltung von Bürgerradio oder Bürgerfernsehen im Rahmen ihrer haushalts-

mäßigen Möglichkeiten (§§ 34 Abs. 4, 50 Abs. 3 ThürLMG). 

(2) Die Förderung erfolgt nach dieser Richtlinie, die im Interesse einer vergleichba-

ren Handhabung Gegenstand, Art, Höhe und Verfahren der Förderung regelt. An-

zuwenden ist dabei die Thüringer Landeshaushaltsordnung (LHO), insbesondere 

die §§ 23 und 44, die dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften, die §§ 49 und 

49 a des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) sowie die All-

gemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung 

(ANBest-I) und zur Projektförderung (ANBest-P). 

 

§ 2 

Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger ist der jeweilige von der TLM zugelassene Veranstalter 

von Bürgerradio oder Bürgerfernsehen (§ 6 Bürgermedien-Satzung), dem von der 

TLM eine lokale terrestrische Übertragungskapazität zugewiesen wurde (§ 7 Bür-

germedien-Satzung). 

 

§ 3 

Fördergegenstände 

(1) Die TLM vergibt Zuwendungen für die Veranstaltung von Bürgerradio oder 

Bürgerfernsehen (institutionelle Förderung) sowie für dort durchzuführende kon-

krete Projekte (Projektförderung). 

(2) Im Rahmen der institutionellen Förderung beziehen sich Zuwendungen für die 

Einrichtung auf die Studiotechnik, die Geschäftsausstattung und notwendige Um-

baumaßnahmen, Zuwendungen für den Betrieb auf die laufenden Personal- und 

Sachaufwendungen. 
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(3) Die Projektförderung der TLM ist eine Einzelfallförderung. Förderfähig sein 

können insbesondere Projekte, die 

• die Vernetzung der Bürgermedien in Thüringen, 

• die Medienbildung, 

• die Qualifizierung der Medienschaffenden, 

• die Förderung der Digitalisierung, 

• die Förderung publizistischer Angebote oder 

• die Weiterentwicklung und den Erhalt der Bürgermedien zum Ziel ha-

ben. 

 

§ 4 

Art und Zeitraum der institutionellen Förderung 

(1) Die Förderung wird in eine Sockel- und eine Bonusförderung unterteilt. 

(2) Die Sockelförderung wird als Festbetrag im Rahmen der in § 5 festgelegten 

Höhe gewährt. Die Höhe der Förderung darf die Summe der tatsächlichen Ausga-

ben nicht überschreiten. 

(3) Die Bonusförderung erfolgt durch Zuschüsse und ist bei der ersten Zuweisung 

einer lokalen terrestrischen Übertragungskapazität in der Höhe abhängig von dem 

durch den Veranstalter des Bürgerradios oder Bürgerfernsehens erbrachten Eigen-

anteil und bei der Verlängerung der Zuweisung einer lokalen terrestrischen Über-

tragungskapazität abhängig von einem durch den Veranstalter beizubringenden 

und extern erstellten Testat der Mindestanforderungen zu den Qualitätsbereichen 

der Bürgerradios vom 19. November 2012 (Anlage 1). 

(4) Zuschüsse dem Grunde nach können für die Dauer der Zuweisung (§ 7 Abs. 5 

Bürgermedien-Satzung) beantragt werden. Zuwendungen der Höhe nach sind 

jährlich zu beantragen. 

(5) Investitionen für die Veranstaltung von Bürgerradio oder Bürgerfernsehen wer-

den einmalig, laufende Aufwendungen jährlich und Ersatzbeschaffungen und 

Nachrüstungen bedarfsabhängig gefördert. 

 

§ 5 

Förderfähige Ausgaben bei Bürgerradio oder Bürgerfernsehen 

(1) Die für die Veranstaltung von Bürgerradio- oder Bürgerfernseh-Programm not-

wendigen Anfangsinvestitionen für Studiotechnik, Geschäftsausstattung und Um-

baumaßnahmen werden in der Regel mit einem Betrag von 102.250 Euro geför-

dert. Abhängig vom Einzelfall kann dieser Betrag über- bzw. unterschritten wer-

den. Die Notwendigkeit einer Abweichung vom Regelfördersatz bestimmt die 

TLM aufgrund des vorgelegten Errichtungskonzepts des Zuwendungsempfängers 

und der gegebenen äußeren Umstände nach eigenem Ermessen. 

(2) Während des Zuweisungszeitraums werden die für die Veranstaltung eines 

Bürgerradio- oder Bürgerfernseh-Programms notwendigen Nachrüstungen und Er-

satzbeschaffungen bedarfsabhängig gefördert. 

(3) Während des Zuweisungszeitraums werden die für die Veranstaltung eines 
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Bürgerradio- oder Bürgerfernseh-Programms notwendigen Sach- und Personalauf-

wendungen mit einem Betrag von jährlich 122.000 Euro gefördert. Darüber hin-

aus ist es möglich, Zuschüsse im Rahmen der Bonusförderung bis zu einer Höhe 

von jährlich 7.500 Euro als Anteilsfinanzierung zu gewähren. Für die Gewährung 

der Bonusförderung ist bei der ersten Zuweisung einer lokalen terrestrischen 

Übertragungskapazität die Aufbringung von Eigenmitteln entsprechend der Anlage 

2 in gleicher Höhe erforderlich, bei der Verlängerung der Zuweisung einer lokalen 

terrestrischen Übertragungskapazität die Vorlage des erteilten Qualitätstestats 

nach § 4 Abs. 3 2. Halbsatz, dessen Ausstellung nicht länger als drei Jahre zu-

rückliegen darf. Wurde das Testat unter Auflagen erteilt, reduziert sich die Bonus-

förderung auf 3.750 Euro. 

(4) Die Kosten für die Übertragung des Bürgerradio- oder Bürgerfernseh-Pro-

gramms (Kabeleinspeisung, Zuführungsleitung und UKW-Senderbetrieb) werden 

von der TLM in voller Höhe übernommen. 

 

2. Abschnitt 

Verfahren 

 

§ 6 

Antragstellung 

(1) Der Erstantrag auf Gewährung von Zuschüssen dem Grunde und der Höhe 

nach ist mit dem Antrag auf Zuweisung einer lokalen terrestrischen Übertra-

gungskapazität zur Veranstaltung von Bürgerradio oder Bürgerfernsehen schrift-

lich zu stellen. Folgeanträge zur Gewährung von Zuschüssen der Höhe nach sind 

für das folgende Kalenderjahr bis zum 15. Oktober des laufenden Jahres zu stel-

len. Bei wesentlichen Änderungen im Wirtschaftsplan ist eine Nachmeldung bis 

zum 30. November des Folgejahres möglich. 

(2) Dem Antrag auf institutionelle Förderung (§ 3 Abs. 2) sind ein Errichtungskon-

zept mit Investitionsplan, ein Finanzplan für die gesamte Dauer der Zuweisung 

und ein Wirtschaftsplan für das erste Betriebsjahr beizufügen. Sofern es für die 

Bewertung der Bewilligungsvoraussetzungen erforderlich ist, sind auf Verlangen 

der TLM weitere Unterlagen vorzulegen. 

(3) Anträge auf Projektförderung (§ 3 Abs. 3) sollen mindestens zwei Monate vor 

dem beantragten Projektbeginn gestellt werden. 

(4) Anträgen zur Projektförderung (§ 3 Abs. 3) sind eine Projektbeschreibung und 

ein Finanzierungsplan beizufügen. 

 

§ 7 

Bewilligung 

(1) Die Zuschüsse werden durch Bescheid der TLM bewilligt. Unter dem Vorbehalt 

einer Rückforderung und einer endgültigen Entscheidung kann die TLM Abschlags-

zahlungen auf den zu erwartenden Förderungsbetrag leisten. 

(2) Bei der institutionellen Förderung erfolgt die Bewilligung von Zuschüssen dem 

Grunde nach bis zum Ende der Zuweisung, der Höhe nach getrennt für jedes Ka-

lenderjahr. In begründeten Fällen sind Fördermittel auf Antrag auf das nachfolgende 

Kalenderjahr übertragbar. 
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§ 8 

Auszahlung der Zuschüsse 

(1) Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt grundsätzlich zu Beginn des Quartals 

nach Vorlage eines Mittelabrufs oder entsprechend der Festlegung im Zuwen-

dungsbescheid. 

(2) Zuschüsse werden nur soweit und nicht eher ausgezahlt, als sie voraussicht-

lich innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rah-

men des Zuschusszwecks benötigt werden. 

 

§ 9 

Verwendung der Zuschüsse, Verwendungsnachweis 

(1) Die bewilligten Mittel sind sparsam, wirtschaftlich und ausschließlich für Zwe-

cke des Bürgerradio- oder Bürgerfernseh-Programms zu verwenden. 

(2) Ansprüche aus dem Bescheid dürfen vom Zuwendungsempfänger weder ab-

getreten noch verpfändet werden. 

(3) Nicht benötigte Mittel sind vom Zuwendungsempfänger nach Maßgabe des 

Bewilligungsbescheides unverzüglich an die TLM zu erstatten. Vorübergehend 

nicht benötigte Mittel sind im Rahmen der Liquiditätserfordernisse zinsbringend 

anzulegen. Die Zinserträge dürfen nur für Zwecke des Bürgerradio- oder Bürger-

fernseh-Programms verwendet werden. 

(4) Der Zuwendungsempfänger hat nach Maßgabe des Bewilligungsbescheides 

gegenüber der TLM einen Verwendungsnachweis zu führen. Der Verwendungs-

nachweis setzt sich aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis 

zusammen. Bei der institutionellen Förderung besteht der zahlenmäßige Nachweis 

aus der Jahresrechnung oder bei kaufmännischer doppelter Buchführung dem 

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung und auf Verlangen der 

TLM einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und Ausgaben). Der Verwen-

dungsnachweis ist spätestens bis zum 31. März des Folgejahres vorzulegen. Die 

TLM kann darüber hinaus Zwischennachweise fordern und für deren Erbringung 

Fristen setzen. 

(5) Die TLM informiert den Veranstalter über das Ergebnis der Prüfung. 

 

§ 10 

Prüfungsbefugnis der TLM 

(1) Die TLM ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen vom 

Zuwendungsempfänger anzufordern sowie die Verwendung der Zuschüsse durch 

örtliche Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. 

(2) Der Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 

und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. Bei Verweigerung der Einsicht und 

der Auskünfte wird er von jeder weiteren Förderung ausgeschlossen. 

 

§ 11 

Nebenbestimmungen 

(1) Die TLM kann dem Zuwendungsempfänger jederzeit Auflagen erteilen, die 

notwendig sind, um den Förderzweck zu erreichen. 



5 

(2) Der Grundbescheid kann ganz oder teilweise widerrufen werden, wenn offen-

sichtlich ist, dass die Förderzwecke nicht verwirklicht werden können. 

(3) Zuwendungen sind zu erstatten, wenn ein Bewilligungsbescheid nach Verwal-

tungsverfahrensrecht, nach Haushaltsrecht oder anderen Rechtsvorschriften un-

wirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerru-

fen wird. Eine Erstattungspflicht tritt insbesondere auch dann ein, wenn eine auf-

lösende Bedingung eingetreten ist, wenn die Zuschüsse durch unrichtige oder un-

vollständige Angaben erwirkt worden sind oder wenn die Zuschüsse nicht oder 

nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. 

(4) Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kom-

men, soweit der Zuwendungsempfänger die Zuwendungen nicht alsbald nach 

Auszahlung für fällige Zahlungen verwendet oder Auflagen nicht oder nicht inner-

halb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den vorgeschriebenen Verwen-

dungsnachweis (§ 9) nicht rechtzeitig vorlegt oder Mitteilungspflichten nicht 

rechtzeitig nachkommt. 

(5) Vor dem ersten Mittelabruf im Rahmen institutioneller Förderung hat der Zu-

wendungsempfänger einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der TLM abzuschlie-

ßen, der die Ansprüche aus § 11 Abs. 3 und 4 sowie die weitere Behandlung der 

Gegenstände, die vom Zuwendungsempfänger mit Fördermitteln der TLM ange-

schafft wurden, regelt. 

 

§ 12 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

 

Erfurt, 28. Oktober 2014 

Thüringer Landesmedienanstalt 
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Anlage 1 zur Richtlinie der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 

für die Förderung von Bürgermedien 

(Bürgermedien-Förderrichtlinie) 

 

§ 4 Abs. 3 Bürgermedien-Förderrichtlinie 

 

Mindestanforderungen zu den Qualitätsbereichen der Bürgerradios 

Alle im Folgenden zu beschreibenden Strukturen, Verfahren, Prozesse und Ergeb-

nisse werden hinsichtlich 

• ihres Bezugs zum Auftrag der Bürgerradios in Thüringen, 

• ihrer Kompatibilität mit dem Leitbild und der Organisations- und Personal-

entwicklung sowie 

• vor dem Hintergrund der fünf Ebenen der Veränderung (Re-acting, Re- 

structuring, Re-designing, Re-framing, Re-generating) (vgl. hierzu Scharmer 

2009) reflektiert. 

Dies gilt für jeden der folgenden Qualitätsbereiche. 

 

1. Leitbild mit Aussagen zum Qualitätsverständnis 

• Es existiert ein Leitbild, das Aussagen zum Selbstverständnis, zur Grund-

philosophie, zum Auftrag und zu den Werten der Arbeit der Bürgerradios 

fixiert. 

• Das Leitbild ist in einem partizipativen Prozess mit allen Mitarbeitergruppen 

erstellt und extern veröffentlicht. 

• Die Verantwortung für die Erstellung bzw. Überarbeitung des Leitbildes ist 

festgelegt und der Zeitraum definiert, in dem dies zu geschehen hat. 

 

2. Aufbau der Organisationsstruktur 

• Es existiert ein Organigramm des Bürgerradios, das den Organisationsauf-

bau darstellt; hierin werden Fragen des Organisationsgrundsatzes, der Auf-

gabenverteilung, der Verteilung von Zuständigkeiten sowie die Gestaltung 

der Handlungsbeziehungen dokumentiert. 

 

3. Qualitäts- und Ressourcenmanagements 

• Leitungs- und Managementaufgaben im Qualitätsentwicklungsprozesssind 

fixiert und die Verantwortlichen festgelegt. 

• Ein Qualitätsentwicklungsworkshop findet mindestens einmal im Jahrstatt 

und wird dokumentiert und bei iwis e.V. eingereicht. 

• Die Qualitätsziele und -maßnahmen des Bürgerradios für den Zeitraum der 

kommenden vier Jahre werden vorgelegt; dabei wird insbesondere auf die 

strategischen Entwicklungsziele eingegangen. 

• Das Ressourcenmanagement orientiert sich am Ziel der Nachhaltigkeit, dies 

gilt gleichermaßen für materielle und immaterielle Ressourcen. 

 

4. Qualitative und quantitative Personalaspekte einschließlich Mitarbeiter/innen-

fortbildung 

• Die Stellenbeschreibungen für die Arbeitsplätze sind festgelegt und werden 
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aktualisiert. 

• Die Kompetenzprofile der hauptberuflich Beschäftigten werden mit den 

Stellenbeschreibungen abgeglichen und die daraus resultierenden Qualifika-

tionsbedarfe abgearbeitet. 

• Mit dem hauptamtlichen Personal werden mindestens einmal jährlich Perso-

nalentwicklungsgespräche geführt. 

• Für die freiberuflichen, nebenberuflichen und ehrenamtlich in den Bürgerra-

dios Tätigen werden Mitarbeiterfortbildungen angeboten. 

• Es werden Kennzahlen und Kennziffern zur Fortbildung der hauptberufli-

chen, freiberuflichen, nebenberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter ge-

bildet und ausgewertet; die Ergebnisse fließen in die Arbeit des Bürgerra-

dios ein. 

 

5. Schlüsselprozesse 

• Die Schlüsselprozesse des Bürgerradios sind eindeutig definiert und werden 

dokumentiert; hierzu zählen verbindlich: 

o Zugangsoffenheit, 

o Lokale Information und 

o Medienbildung. 

Weitere Schlüsselprozesse können definiert werden. 

• Die Verantwortung für die einzelnen Schlüsselprozesse ist klar festgelegt. 

• Die Ablauforganisation wird in Bezug auf die Schlüsselprozesse dargestellt, 

dabei gilt es die Schnittstellen im Schlüsselprozess zu klären. 

 

6. Qualität der Infrastruktur 

• Die Ausstattung der Räumlichkeiten ist beschrieben. 

• Die Barrierefreiheit wird angestrebt. 

• Die Bereitstellung und der Einsatz der Medientechnik sind gewährleistet. 

• Es wird regelmäßig überprüft, ob die Ausstattung den technischen Anfor-

derungen genügt und den Bedürfnissen der Radiomacher entspricht. 
Ab 

 

7. Nutzer/innenbezogene Rahmenbedingungen incl. Nutzer/innenschutz 

• Es existieren systematische Kommunikationsverfahren mit Adressaten, 

Zielgruppen und Stakeholdern der Radioarbeit. 

• Die Nutzungsbedingungen und Öffnungszeiten sind veröffentlicht. 

• Es gibt verbindliche Anmeldeverfahren. 

• Es existiert ein Beschwerdemanagement. 

• Es gibt ein Beratungsangebot für potentielle Radiomacher/innen; die zu-

ständigen Mitarbeiter und Beratungszeiten sind für die Interessenten zu-

gänglich. 

• Die Bedingungen des Datenschutzes werden eingehalten. 

 

 

8. Externe und interne Evaluation 

• Die eingesetzten Evaluationsverfahren werden hinsichtlich Inhalt, Umfang 

und Zeitpunkt beschrieben. 
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• Die externen Evaluationen werden regelmäßig, nach Möglichkeit einmal im 

vierjährigen Testierungszeitraum, im Auftrag der Thüringer Landesmedien-

anstalt durchgeführt; sie beziehen sich in der Regel auf Akzeptanzmessun-

gen und Inhaltsanalysen. 

• Die Fragestellungen der internen Evaluationen, die regelmäßig einmal im 

vierjährigen Testierungszeitraum durchgeführt werden, entwickeln die Bür-

gerradios vor dem Hintergrund ihrer je spezifischen Qualitätsziele. 

• Das Bürgerradio beteiligt sich an der Entwicklung und Durchführung eines 

gemeinschaftlichen Verfahrens der Evaluation aller Thüringer Bürgerradios. 

• Die Ergebnisse der Evaluationen werden kommuniziert und entschieden, 

welche Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 

Ob die Mindestanforderungen durch das Bürgerradio erfüllt werden, lässt sich nicht 

allein aufgrund des vom Bürgerradio vorgelegten Qualitätsberichtes beurteilen; hier 

kommt dem Besuch des Bürgerradios durch den/ die Gutachter eine entscheidende 

Bedeutung zu. 

Die besondere Bedeutung, die in diesem Qualitätstestierungsverfahren dem Be-

such des Bürgerradios zukommt, begründet sich aus dem Ansatz des hier verfolg-

ten Ansatzes. Die bisher auf dem Markt befindlichen Ansätze lassen sich in drei 

Generationen einteilen: Die erste Generation der Qualitätsmanagementverfahren 

ist ausgerichtet an Qualitätssicherungsverfahren, die sich an den für das produ-

zierende Gewerbe entwickelten Vorgaben orientieren. Die zweite Generation der 

Qualitätsmanagementverfahren ist darum bemüht, den spezifischen Bedürfnissen 

und Erfordernissen des jeweiligen Gegenstandsfeldes gerecht zu werden; der Fo-

kus liegt dabei auf Strukturen und Prozessen, wie sie in Mindestanforderungen zu 

den jeweiligen Qualitätsbereichen zum Ausdruck kommen. 

Das von iwis e.V. entwickelte Qualitätsmanagementverfahren begründet eine 

dritte Generation von Verfahren. Es zeichnet sich dadurch aus, dass zwar auch 

auf die Strukturen und Prozesse geschaut wird und hierfür auch Mindestanforde-

rungen definiert werden. Dies ist aber lediglich die Voraussetzung dafür, das Au-

genmerk auf die Haltungen zu legen, die den Strukturen und Prozessen zugrunde 

liegen. Dies geschieht während des Besuchs des Bürgerradios durch den/ die Gut-

achter. 

Beim Besuch des Bürgerradios werden die im Qualitätsbericht gemachten Aussa-

gen zu Strukturen und Prozessen einer Prüfung hinsichtlich der in der Organisati-

onskultur gelebten Haltungen unterzogen. Dies geschieht vor dem Hintergrund ei-

nes systemischen Ansatzes. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass die wechsel-

seitige Bedingtheit aller externen und internen Einflussfaktoren betrachtet wird. 

Die dafür geeigneten methodischen Instrumentarien sind die aus der Supervision 

und dem Coaching bekannten Verfahren, wie zum Beispiel Systemische Struktur-

aufstellungen. Diese Vorgehensweise stellt besondere Anforderungen an die zum 

Einsatz kommenden Gutachter. Diese müssen neben einem (a) einschlägigen aka-

demischen Abschluss und (b) der Feldkompetenz in der Arbeit von Bürgermedien 

über (c) eine Qualifikation als Supervisor bzw. als Coach verfügen. 

Erst in dem Zusammenspiel von Qualitätsbericht und Besuch des Bürgerradios 

kann entschieden werden, ob die o.g. Anforderungen erfüllt werden. Auf dieser 

Grundlage verfassen die Gutachter ihren Bericht, der sodann den iwis-Gremien 

zugeleitet wird (vgl. hierzu die Vorgaben zum Ablauf der Testierung). 
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Die in der Durchführung der Testierungen gesammelten Erkenntnisse werden kon-

tinuierlich in die Optimierung des Qualitätsmanagementverfahrens eingepflegt. 
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Anlage 2 zur Richtlinie der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) 

für die Förderung von Bürgermedien 

(Bürgermedien-Förderrichtlinie) 
 

§ 5 Abs. 3 Satz 3 1. Halbsatz 

Als Eigenanteil zur Gewährung der Bonusförderung werden anerkannt: 

• Mietreduzierung oder Mieterlass 

Die Höhe des anzuerkennenden Betrags wird am jeweils gültigen Mietspiegel 

gemessen. 

• Mittel aus Projektgeldern anderer Förderer 

Damit sind Gelder gemeint, die für Projekte, die dem Zweck von Bürgerradio 

oder Bürgerfernsehen dienen, von weiteren Förderern akquiriert wurden. 

• Mitgliedsbeiträge 

• Spenden 

Hierunter fallen sowohl Geld- als auch Sachspenden, wenn ihr Wert zu ta-

xieren ist. 

Die Höhe einer Sachspende bemisst sich nach deren Zeitwert. Dieser ist für 

neue und gebrauchte Gegenstände unterschiedlich zu ermitteln. Soweit 

neue Sachen gespendet werden, bemisst sich der Zeitwert der Sache nach 

dem Betrag, der auf dem diesbezüglichen Kassenzettel steht. Dieser Kassen-

zettel ist vom Zuwendungsempfänger im Falle einer Sachspende zu fordern 

und bei Antragstellung der Thüringer Landesmedienanstalt vorzulegen. Fehlt 

der Kassenzettel, so wird die Sache als gebrauchte Sache behandelt. Soweit 

gebrauchte Sachen gespendet wurden, bemisst sich der Zeitwert entweder 

nach einem durch den Zuwendungsempfänger vorzulegenden Wertgutach-

ten, oder nach dem Wert, der sich aus dem Neuwert der Sache abzüglich 

der steuerrechtlichen linearen Abschreibung für Abnutzung (AfA) ergibt. 

Sind der Neuwert, das Kaufdatum oder die Lebensdauer der Sache unbe-

kannt, ist die Thüringer Landesmedienanstalt berechtigt, den Wert des Ge-

genstandes zu schätzen. Als Wertgutachten wird das Kaufangebot eines un-

abhängigen Fachhändlers anerkannt. Die Unabhängigkeit des Fachhändlers 

kann vor Antragstellung von der TLM bestätigt werden. Ansonsten wird sie 

nachträglich von der TLM geprüft. 

• erwirtschaftete Gelder aus Dienstleistungen des Zuwendungsempfängers 

Dienstleistungen wie Fortbildungen und Schulungen, die von Mitgliedern des 

Vereins ehrenamtlich erbracht werden, können nach vorheriger Absprache 

mit der TLM in einer angemessenen Weise berücksichtigt werden. 

• Gelder, die nicht mit Fördermitteln der TLM erwirtschaftet worden sind 

Das ThürLMG lässt nach § 34 Abs. 3 zu, dass Veranstalter von Bürgerradio 

oder Bürgerfernsehen nicht nur dem Zweck dienen müssen, ein Bürgerradio 

oder Bürgerfernsehen zu veranstalten. Sollte der Veranstalter Gelder erwirt-

schaften, die aus Maßnahmen des weiteren Vereinszwecks erarbeitet wur-

den, können auch diese, sofern sie für die Durchführung des Bürgerradios 

oder Bürgerfernsehens verwendet werden, als Beitrag zur Kostendeckung 

herangezogen werden. 


